
18.11.2020

Solarpark Mosberg-Richweiler
Begründung zum Bebauungsplan in der Gemeinde Nohfelden, 
Ortsteil Mosberg-Richweiler

ENTWURF

Gisch
Bild platziert



IMPRESSUM

Kirchenstraße 12 · 66557 Illingen
Tel. 0 68 25 - 4 04 10 70
Fax 0 68 25 - 4 04 10 79
www.kernplan.de · info@kernplan.de

Verantwortlich:

Geschäftsführende Gesellschafter
Dipl.-Ing. Hugo Kern, Raum- und Umweltplaner 
Dipl.-Ing. Sarah End, Stadtplanerin AKS

Projektbearbeitung

Daniel Steffes, M.A. Geograph

Hinweis:

Inhalte, Fotos und sonstige Abbildungen sind geistiges Eigentum der Kernplan GmbH 
oder des Auftraggebers und somit urheberrechtlich geschützt (bei gesondert gekenn-
zeichneten Abbildungen liegen die jeweiligen Bildrechte/Nutzungsrechte beim Auftrag-
geber oder bei Dritten).

Sämtliche Inhalte dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung der Kernplan GmbH bzw. des 
Auftraggebers (auch auszugsweise) vervielfältigt, verbreitet, weitergegeben oder auf 
sonstige Art und Weise genutzt werden. Sämtliche Nutzungsrechte verbleiben bei der 
Kernplan GmbH bzw. beim Auftraggeber.

Solarpark 
Mosberg-Richweiler

Im Auftrag:

Gemeinde Nohfelden 
An der Burg 
66625 Nohfelden

Stand: 18.11.2020, frühzeitige BeteiligungIMPRESSUM



3 www.kernplan.deBebauungsplan „Solarpark Mosberg-Richweiler“, Gemeinde Nohfelden

INHALT

Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung	 4

Grundlagen und Rahmenbedingungen	 5

Begründungen der Festsetzungen und weitere Planinhalte	 13

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung	 16

	



Bebauungsplan „Solarpark Mosberg-Richweiler“, Gemeinde Nohfelden 4 www.kernplan.de

Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

In Mosberg-Richweiler plant die VSE AG die 
Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaik-
Anlage.

Diese dient der regenerativen Erzeugung 
von Strom und der gleichzeitigen Reduzie-
rung des Verbrauchs fossiler Energieträger. 
Gemäß der Verordnung zur Errichtung von 
Photovoltaik (PV) auf Agrarflächen - VOEPV, 
vom 27. November 2018, die der Landtag 
des Saarlandes verabschiedet hat, soll im 
Rahmen der Energiewende der Anteil der 
Photovoltaik an der Bruttostromerzeugung 
im Saarland erhöht werden, um die Umstel-
lung der Energieversorgung auf erneuerba-
re Energien weiter voranzubringen. Hierfür 
sollen die Ausschreibungen für Freiflächen-
solaranlagen auf landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen in benachteiligten Gebieten ge-
öffnet werden. 

Im Saarland dürfen bei Zuschlagsverfahren 
für Solaranlagen von der Bundesnetzagen-
tur gemäß § 37c Absatz 1 des Erneuerba-
re-Energien-Gesetzes auch Gebote für Frei-
flächenanlagen auf Flächen nach § 37 Ab-
satz 1 Nummer 3 Buchstaben h und i des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes nach Maß-
gabe von Absatz 2 im jeweiligen Umfang 
ihres Gebots bezuschlagt werden, die in der 
Potenzialkarte „Freiflächenpotenzial für So-
laranlagen auf landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen in benachteiligten Gebieten im 
Saarland“ ausgewiesen sind. 

Der als Sondergebiet festzusetzende Teilbe-
reich des geplanten Solarparks besteht aus 
Flächen, die gem. der v.g. Verordnung als 
benachteiligte Agrarflächen festgelegt wur-
den. 

Der geplante Solarpark ist ca. 5,7 ha groß. 
Der Geltungsbereich befindet sich östlich 
des Siedlungskörpers von Mosberg-Rich-
weiler, in kurzer Entfernung westlich des 
Moosbaches und südlich der Verbindungs-
straße Walhausen - Wolfersweiler (L322).

Der Bereich ist im Südwesten und Osten 
von Waldflächen sowie im Westen, Norden 
und Südosten von landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen umgeben. 

Die Erschließung des Solarparks ist über 
einen Feldwirtschaftsweg gesichert, der - 
von Mosberg-Richweiler kommend - von 
Osten her an die Fläche heranführt.

Aktuell beurteilt sich die planungsrecht-
liche Zulässigkeit nach § 35 BauGB 
(Außenbereich). Danach ist die Planung 
nicht realisierungsfähig. 

Um die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen zur Realisierung der Freiflächen- Photo-
voltaik-Anlage zu schaffen, hat die Gemein-
de Nohfelden gemäß §  1 Abs.  3 und §  2 
Abs.  1 die Aufstellung des Bebauungspla-
nes „Solarpark Mosberg-Richweiler“ be-
schlossen.

Parallel zum Bebauungsplan ist entspre-
chend § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprü-
fung durchzuführen. Der Umweltbericht 
ist gesonderter Bestandteil der Begrün-
dung. (Der Umweltbericht wird erst nach 
der frühzeitigen Beteiligung der Behör-
den gem. § 4 Abs. 1 BauGB fertiggestellt. 
Auf Basis der frühzeitigen Beteiligung wird 
zunächst der erforderliche Umfang und 
Detaillierungsgrad des Umweltberichts 
gem. § 4 Abs. 1 Satz 1 BauGB ermittelt.)

Mit der Erstellung des Bebauungsplanes 
und der Durchführung des Verfahrens ist 
die Kernplan Gesellschaft für Städtebau 
und Kommunikation mbH, Kirchenstraße 
12, 66557 Illingen, beauftragt worden.

Mit der Erstellung des Umweltberichtes ist 
das Büro für Landschaftsplanung und land-
schaftsökologische Studien Neuland-Saar, 
Brückenstraße 1, 66625 Nohfelden-Bosen 
beauftragt.

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Nohfelden stellt den Geltungsbereich als 
Fläche für die Landwirtschaft dar. Die Frei-
flächen-Photovoltaik-Anlage ist somit nicht 
realisierbar. Aus diesem Grund wird für den 
Geltungsbereich des Bebauungsplans der 
Flächennutzungsplan im Parallelverfahren 
gem. § 8 Abs. 3 BauGB teilgeändert.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Der Geltungsbereich befindet sich östlich 
des Siedlungskörpers von Mosberg-Rich-
weiler, in kurzer Entfernung westlich des 
Moosbaches und südlich der Verbindungs-
straße Walhausen - Wolfersweiler (L322).

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
wird wie folgt begrenzt:

•	 im Westen, Norden, Osten und Südos-
ten durch landwirtschaftlich genutzte 
Flächen,

•	 im Südwesten und Nordosten durch 
Waldflächen.

Die genauen Grenzen des Geltungsberei-
ches sind der Planzeichnung des Bebau-
ungsplans zu entnehmen.

Nutzung des Plangebietes und 
Umgebungsnutzung

Das Plangebiet ist im Südwesten und Os-
ten von Waldflächen sowie im Westen, Nor-
den und Südosten von landwirtschaftlich 
genutzten Flächen umgeben. 

Das Plangebiet stellt sich aktuell als land-
wirtschaftlich genutzte Fläche dar. Durch 
das Plangebiet verläuft ein Feldwirtschafts-
weg.

Eigentumsverhältnisse

Das Plangebiet befindet sich vollständig im 
Privateigentum. Die Flächen werden für die 
Dauer des Betriebes von dem Betreiber des 
Solarparks gepachtet.

Topografie des Plangebietes

Der Geltungsbereich steigt kontinuierlich 
von Nordosten nach Süden hin um insge-
samt ca. 30 m an. 

Gemäß des angestrebten Planvorhabens 
ist trotzdem nicht davon auszugehen, dass 
sich die Topografie in irgendeiner Weise auf 
die Festsetzungen dieses Bebauungsplanes 
auswirken wird.

Verkehrsanbindung

Die Erschließung des Solarparks ist über  
einen Feldwirtschaftsweg gesichert, der - 
von Mosberg-Richweiler kommend - von 
Osten her an die Fläche heranführt.

Für die Errichtung bzw. den Betrieb der 
Photovoltaikfreiflächenanlage sind lediglich 
Zuwegungen für die Aufstellung und War-
tung der Module notwendig. Darüber hi-
nausgehende verkehrliche Erschließungs-
maßnahmen sind nicht erforderlich. 

Infrastruktur

Zur Einspeisung des gewonnenen Stromes 
in das Stromnetz werden die Module auf 

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Orthophoto mit Lage des Plangebietes; ohne Maßstab; Quelle: LVGL, ZORA; Bearbeitung: Kernplan

Walhausen

Mosberg-Richweiler

geplanter 
Solarpark
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dem Feld zu Strängen zusammengeschaltet, 
die über dezentrale Wechselrichter und im 
weiteren Verlauf durch Kabel mit den Trafo-
stationen verbunden werden. 

Um den Netzverknüpfungspunkt zu errei-
chen, muss eine unterirdische Kabeltrasse 
verlegt werden.

Darüber hinaus ist keine weitere Ver- und 
Entsorgungsinfrastruktur erforderlich. Es 
fällt kein Schmutzwasser innerhalb des 
Plangebietes an.

Das gesamte Gebiet wird zum Schutz vor 
Vandalismus und Diebstahl eingezäunt, im 
Bereich der Zuwegungen sind Tore vorge-
sehen.

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Alternativen wurden im Rahmen der 
Standortsuche sowie der Erstellung des Be-
bauungsplanes untersucht.

Bei der Standortsuche für eine Freiflä-
chen-Photovoltaik-Anlage verbleiben auf-
grund der faktischen Bindung an Standor-
te, die unter die Förderkriterien des EEG fal-
len, neben Konversionsstandorten lediglich 
Flächen innerhalb des 110-m-Korridors pa-
rallel zu Autobahnen oder Schienentrassen. 
Innerhalb dieser vorgegebenen Kulisse wur-
den als Suchkriterien bestehende Restriktio-
nen durch Schutzgebiete, landesplanerische 
Vorgaben oder bestehende Nutzungen 
sowie Exposition und Topografie, Grö-
ße der Fläche, ökologische Wertigkeit und 
Eigentumsverhältnisse bzw. Flächenverfüg
barkeit herangezogen.

Gemäß der Verordnung zur Errichtung von 
Photovoltaik (PV) auf Agrarflächen - VOEPV, 
vom 27. November 2018, die der Landtag 
des Saarlandes verabschiedet hat, soll im 
Rahmen der Energiewende der Anteil der 
Photovoltaik an der Bruttostromerzeugung 
im Saarland erhöht werden, um die Umstel-
lung der Energieversorgung auf erneuerba-
re Energien weiter voranzubringen. Hierfür 
sollen die Ausschreibungen für Freiflächen-
solaranlagen auf landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen in benachteiligten Gebieten ge-
öffnet werden. 

Im Saarland dürfen bei Zuschlagsverfahren 
für Solaranlagen von der Bundesnetzagen-
tur gemäß § 37c Absatz 1 des Erneuerba-
re-Energien-Gesetzes auch Gebote für Frei-
flächenanlagen auf Flächen nach § 37 Ab-

satz 1 Nummer 3 Buchstaben h und i des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes nach Maß-
gabe von Absatz 2 im jeweiligen Umfang 
ihres Gebots bezuschlagt werden, die in der 
Potenzialkarte „Freiflächenpotenzial für So-
laranlagen auf landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen in benachteiligten Gebieten im 
Saarland“ ausgewiesen sind.

Der als Sondergebiet festzusetzende Teilbe-
reich des geplanten Solarparks besteht aus 
Flächen, die gem. der v.g. Verordnung als 
benachteiligte Agrarflächen festgelegt wur-
den. 

Weitere Standortalternativen ergaben sich 
aufgrund der Flächenverfügbarkeit sowie 
der gewünschten Nutzung mit spezifischen 
Anforderungen an Andienung und Zu-
schnitt sowie der bauplanungsrechtlich zu-
lässigen Nutzung nicht. 

Angesichts der Ausrichtung eignet sich der 
gewählte Standort gut zur Errichtung einer 
Freiflächen-Photovoltaik-Anlage. Gleich-
zeitig bedingt die bereits bestehende Er-
schließung des Gebietes über die angren-
zenden Feldwirtschaftswege eine Minimie-
rung der ökologischen Beeinträchtigungen 
und damit eine größtmögliche Umwelt
verträglichkeit. 

Auf dem Standort selbst wurden mehre-
re Alternativen hinsichtlich Bebauung bzw. 
Aufstellung der Freiflächen-Photovoltaik- 
Anlage untersucht. Aufgrund der Abhängig-
keit von der Besonnung ist die im Bebau-
ungsplan dargestellte Alternative allerdings 
die einzige, welche alle erforderlichen funk-
tionalen Anforderungen erfüllt.

Blick von Osten über den nördlichen Teilbereich des Plangebietes in Richtung Nordwesten

Blick von Osten über den südlichen Teilbereich des Plangebietes in Richtung Südwesten
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Orthophoto mit Lage des Plangebietes (weiße Balkenlinie), Freiflächenpotenzial für Solaranlagen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen in benachteiligten Gebieten 
(blaue Flächen); ohne Maßstab; Quelle: LVGL, ZORA; Bearbeitung: Kernplan
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion Grundzentrum Nohfelden, Ortsteil Mosberg-Richweiler

Vorranggebiete •	 nicht direkt betroffen

•	 südlich angrenzend Vorranggebiet für Freiraumschutz: dient dem Biotopverbund so-
wie der Sicherung zusammenhängender unzerschnittener und unbebauter Land-
schaftsteile (im ABSP als sehr hoch und hoch bewertete Biotope)

zu beachtende Ziele und Grundsätze •	 keine Restriktionen für das Plangebiet

•	 benachbartes Vorranggebiet für Freiraumschutz wird nicht tangiert; keine erhebliche 
Beeinträchtigung zu befürchten

•	 das Planvorhaben steht nicht im Widerspruch zu Festlegungen des LEP-Teilabschnitt 
Umwelt

Landschaftsprogramm innerhalb des Geltungsbereiches:

•	 keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen, insbesondere keine 
Siedlungsbegrenzung aus Sicht des Naturschutzes vorgegeben

•	 Lediglich Aussagen bezüglich des Bodens:

•	 auf der kompletten Fläche Berücksichtigung seltener Bodentypen (im Verbreitungs-
gebiet intermediärer bis basischer Vulkanite)

•	 im zentralen Teil durchlässige Böden mit besonderen Standorteigenschaften darge-
stellt

•	 da von einem Solarpark bei Beachtung der vorgegebenen Gesetze und Standards 
weder nennenswerte Bodenbeeinträchtigungen noch Schadstoffeinträge in den Bo-
den ausgehen, steht dies der Errichtung einer PV-Freiflächenanlage nicht entgegen.

unmittelbar angrenzend:

•	 südlich angrenzende Fläche mit hoher Bedeutung für den Naturschutz. Diese gründet 
sich auf die Erfassung im Rahmen des Arten- und Biotopschutzprogramms bei der 
deutlich aktuelleren Biotopkartierung nicht als ökologisch hochwertige Fläche erfasst 
(siehe später folgende Ausführungen); keine Beeinträchtigung

•	 Dem Planvorhaben stehen insgesamt keine Darstellungen des Landschaftsprogramms 
entgegen.

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

•	 nicht betroffen

•	 kein Natura 2000-Gebiet im 1 km-Radius 

•	 keine Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung direkt oder indirekt betroffen

Naturpark •	 Geltungsbereich liegt komplett im Naturpark Saar-Hunsrück; kein Ausschlusskrite-
rium, da keine besondere Bedeutung für Erholung und Landschaftsbild

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutzgebiete, 
Überschwemmungsgebiete, Geschützte 
Landschaftsbestandteile, Nationalparks, 
Biosphärenreservate 

•	 keine weiteren Schutzgebiete in der Umgebung; weder direkte noch indirekte Be-
troffenheit

Naturdenkmäler / archäologisch bedeu-
tende Landschaften nach § 6 SDSchG 
oder in amtlichen Karten verzeichnete 
Gebiete

•	 nach derzeitigem Kenntnisstand nicht betroffen

Geschützter unzerschnittener Raum nach 
§ 6 Abs. 1 SNG

•	 nicht betroffen
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Kriterium Beschreibung

Informelle Fachplanungen

Biotopkartierung, Arten- und Biotop-
schutzprogramm,  ABSP-Artpool alt und 
2005, ABDS 2013, bekannte Vorkommen 
ökologisch hochwertiger Arten (Fleder-
mausdaten Saar/ FFH-gemeldete Fle-
dermausquartiere, Wildkatze) (Quelle: 
GeoPortal Saarland) Abruf November 2020
Biodiversitätsschutzkonzeption des Saar-
landes (Quelle: LUA-shape-Datei)
Windkraftrelevante Vogelarten (Quelle: 
ZfB-Datei, Stand März 2018, seitdem nicht 
mehr aktualisiert) 

Flächen der amtlichen Biotopkartierung: 

•	 im direkten Geltungsbereich keine ökologisch hochwertige Fläche erfasst

•	 östlich, südöstlich und westlich angrenzend BT-6408-0250-2015, BT-6408-
0249-2015 und BT-6408-0251-2015: jeweils xED1, FFH-LRT 6510 in EHZ B; 
nicht tangiert/bei Beachtung von Vermeidungsmaßnahmen während der Bau-
arbeiten unter Berücksichtigung der von einer PV-Anlage ausgehenden Wirkfak-
toren keine erhebliche Beeinträchtigung zu befürchten; dies gilt aufgrund der 
Ost- bzw. Westlage auch bezüglich einer Veränderung der Lichtverhältnisse durch 
Beschattung

•	 keine als gesetzlich geschützt erfasste Biotope im direkten oder indirekten Ein-
wirkungsbereich

Flächen des Arten- und Biotopschutzprogramms

•	 Im direkten Plangebiet keine ökologisch hochwertige Fläche erfasst

•	 Im Süden angrenzend: ABSP-Fläche 6408084: natürlicher Sonderstandort flach-
gründige Melaphyr-Andesitkuppen mit Felsgrusfluren, Vulkanitmagerrasen und 
-wiesen in guter Ausbildung; in Senke mesotrophe Nasswiesen, randlich Vulkanit-
äcker, nördlich kleiner Steinbruch (Müll); bei der deutlich aktuelleren amtlichen 
Biotopkartierung sind diese Flächen nicht als ökologisch hochwertig erfasst

•	 keine Hinweise auf direkte oder indirekte Beeinträchtigungen von ökologisch 
hochwertigen Flächen       

Bekannte Artvorkommen: 

•	 auf der Grundlage der offiziell vorliegenden Geofachdaten keine Hinweise auf 
das Vorkommen ökologisch hochwertiger Arten im Einwirkungsbereich: innerhalb 
oder im näheren Umfeld des räumlichen Geltungsbereiches keine Arten im Daten-
material des Arten- und Biotopschutzprogramms (ABSP-Artpool alt und 2005) 
und in der Datensammlung ABDS (Arten- und Biotopschutzdaten 2013 Saarland) 
inkl. FFH-Arten-Meldungen (Datensatz BfN) enthalten. 

•	 Ebenso wenig sind bei den Fledermausdaten Saar/ FFH-gemeldete Fledermaus-
quartieren sowie  im LUA/ZfB-Datenmaterial mit windkraftrelevanten Vogelvor-
kommen (2018) bekannte Standorte von zu berücksichtigenden Arten innerhalb 
oder im näheren Umfeld des Plangebietes enthalten.

•	 Wildkatze: nordöstlicher (größter) Teil des Plangebietes im nördlichen Randbe-
reich einer Randzone des Verbreitungsgebietes, südwestlicher Teil im südlichen 
Randbereich eines besiedelten Gebietes der Wildkatze; dichteste bekannte Sich-
tungen einer Wildkatze ca. 460 m bzw. ca. 540 m westlich im Forstrevier Wal-
hausen: Sichtung eines adulten Tieres (Pfeifer, 1993 bzw. Peter, 1995); keine Fort-
pflanzungsnachweise im Umfeld bekannt 

•	 als reiner Ackerstandort ohne Gehölzstrukturen spielt das Eingriffsgebiet eine le-
diglich geringe Rolle als Lebensraum der Art beim sporadischen Umherstreifen/
Durchwandern/evtl. bei der Nahrungssuche; Umgehung des Gebietes für die 
hochmobile Art problemlos möglich; zudem ist bei entsprechender Gestaltung 
des zukünftigen Zauns (ausreichend hohe Bodenfreiheit) das Gebiet auch nach 
Realisierung des Planvorhabens für die Wildkatze nutzbar  

•	 keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten

•	 Auf der Grundlage der offiziell verfügbaren Geofachdaten keine Hinweise darauf, 
dass besonders seltene, schützenswerte oder speziell geschützte Arten, die er-
heblich beeinträchtigt werden könnten, vorkommen; keine Hinweise auf direkte 
oder indirekte Beeinträchtigungen 

Biodiversitätsschutzkonzeption Saarland (2013): 

•	 Keine Kernfläche für den Biotopverbund dar-gestellt

•	 keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten

•	 insgesamt keine Hinweise auf eine potenzielle direkte oder indirekte Betroffen-
heit von besonders seltenen, schützenswerten oder speziell geschützten Arten 
oder Biotoptypen
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Kriterium Beschreibung

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere 
und Pflanzen

•	 Reiner Ackerstandort ohne Gehölze, Röhrichte oder Gräben; weder Rodungen, noch 
Abbrennen der Bodendecke oder Zurückschneiden von Röhricht mit Eingriff verbun-
den; § 39 Abs. 5 BNatSchG nicht tangiert

Besonderer Artenschutz (§§ 19 und 44 des BNatSchG)

artenschutzrechtliche Verbotstatbestände 
nach § 44 BNatSchG (Zugriffs-verbote)/in 
§ 19 BNatSchG definierte Schäden an be-
stimmten Arten und natürlichen Lebens-
räumen im Sinne des Umweltschadensge-
setzes

Zu den artenschutzrechtlich relevanten Ar-
ten zählen alle gemeinschaftsrecht-lich ge-
schützten Tier- und Pflanzenarten, d.h. al-
le streng geschützten Arten inkl. der FFH-
Anhang- IV-Arten sowie alle europäischen 
Vogelarten (sowie die nationalen Verant-
wortungsarten, für die jedoch bisher kei-
ne rechtsverbindliche Auflistung besteht). 

Bei „Allerweltsarten“, d.h. euryöken Ar-
ten mit einem landesweit günstigen Erhal-
tungszustand, einem breiten Habitatspek-
trum und einer großen Anpassungsfähig-
keit kann i.d.R. davon aus-gegangen wer-
den, dass nicht gegen die Verbote des § 44 
Abs. 1 BNatSchG verstoßen wird. Für häu-
fige und weit verbreitete Arten, die nicht 
als gefährdet gelten, sind normalerwei-
se weder populationsrelevante Störungen 
noch Beeinträchtigungen der ökologischen 
Funktion ihrer Lebensstätten, insbesonde-
re der Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu 
befürchten (Legalausnahme des § 44 Abs. 
5 BNatSchG)

Habitatausstattung: 

•	 2020 komplettes Plangebiet als Maisacker genutzt

•	 Keine Gehölze, d.h. reiner Offenlandstandort

•	 Unmittelbar angrenzend sowie in der Umgebung weitere Offenlandflächen (sowohl 
Wiesen/Weiden als auch Ackerflächen)

•	 Nördlich und südöstlich liegen strukturreiche Grünlandbrachen mit immer wieder ein-
gestreuten Einzelbäumen und -sträuchern

•	 Im Süden sowie kleinflächig im Osten Waldflächen angrenzend

•	 Im Osten verläuft der Moosbach: nach den Darstellungen des Landschaftsprogramms 
begradigte Fließgewässerstrecke, die entwickelt werden soll; Gewässerrandstreifen 
ist zu beachten

Bestehende Vorbelastungen:

•	 Landwirtschaftliche Nutzung: intensiv genutzter, ökologisch geringwertiger Mais-
acker

•	 In ca. 160 m – 210 m Entfernung nördlich vorbeiführende L 322 (Verbindungsstraße 
zwischen Walhausen und Wolfersweiler); laut Verkehrsmengenkarte 2015 1.900 
KFZ/24 Std.

•	 Das Plangebiet wird von einem geschotterten Feldwirtschaftsweg gequert

•	 Unmittelbar nördlich und südlich verlaufen Feldwirtschaftswege; auch im gesamten 
Umfeld hohe Dichte an (oft asphaltierten) Feldwirtschaftswegen

•	 Hochspannungsleitung entlang der Nordgrenze

•	 Entlang der Südgrenze Fichtenstreifen

zu berücksichtigende Wirkfaktoren:

•	 Die betriebsbedingten Wirkfaktoren eines Solarparks sind zu vernachlässigen, so dass 
lediglich die bau- und anlagebedingten Wirkungen betrachtungsrelevant sind.

Bedeutung als Lebensraum für abwägungs- oder artenschutzrechtlich relevante Tier- und 
Pflanzenarten:

•	 die offiziell verfügbaren Geofachdaten führen im Plangebiet sowie dessen näheren 
Umgebung keine ökologisch bedeutsamen Tier- oder Pflanzenarten, insbesondere 
keine bekannten Fortpflanzungsstandorte von artenschutzrechtlich betrachtungsrele-
vanten Tier- oder Pflanzenarten auf

Vegetation:

•	 reiner Offenlandstandort mit Ackernutzung (2020 Maisacker); den für die Errichtung 
der PV-Module vorgesehenen Flächen kommt keine besondere floristische oder vege-
tationskundliche Bedeutung zu; insbesondere kein gesetzlich geschütztes Biotop 
oder ein FFH-LRT betroffen; Hinweise auf erhebliche, nicht ausgleichbare Beeinträch-
tigungen liegen nicht vor 

•	 Keine besonders geschützten Pflanzenarten 

•	 Beschädigungsverbot nicht tangiert

Vögel

•	 aufgrund der Nutzung als Maisacker Bedeutung des Plangebietes als Lebensraum für 
artenschutzrechtlich relevante Tierarten sehr stark eingeschränkt; nur sehr wenige 
Individuen von (sehr) häufigen und weit verbreiteten Arten zu erwarten, die das Ge-
biet überfliegen oder zur Nahrungssuche nutzen; auch nach Realisierung des 
Solarparks möglich
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•	 Geltungsbereich eignet sich aufgrund fehlender Gehölze nicht als Brutstandort für 
Gehölzbrüter/maximal Brutvorkommen von Feldlerchen als typische Offenlandart

•	 falls Feldlerchen vorkommen sollten, ist zur Vermeidung einer Betroffenheit besetzter 
Fort-pflanzungs- und Ruhestätten mit Gelegeverlusten eine zeitliche Vorgabe der 
Baufeldräumung notwendig (außerhalb der Fortpflanzungszeit) 

•	 bei Beachtung geeigneter Vermeidungsmaßnahmen kein Tötungsrisiko durch die Ent-
fernung besetzter Fortpflanzungs- oder Ruhestätten; kein Eintritt des Tötungsverbo-
tes

•	 Maximal einzelne Feldlerchenreviere betroffen; aufgrund der in der direkten Umge-
bung vorhandenen weiteren Offenlandflächen als potenzielle Ausweichflächen kein 
essentielles Fortpflanzungsgebiet betroffen; zudem zeigen Untersuchungen, dass bei 
geeigneter Nutzung die Flächen neben und zwischen den Modulen von Solarparks 
nicht als Lebensraum für die Art verloren gehen; bei diversen Untersuchungen wurde 
die Feldlerche verbreitet in PV-Freiflächenanlagen als Brutvogel beobachtet; ökologi-
sche Funktion der Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin 
erfüllt; es greift die Legalausnahme des § 44 Abs. 5 BNatSchG); von keiner Auslösung 
des Schädigungsverbotes auszugehen

•	 aufgrund der bestehenden Vorbelastungen sind keine besonders störsensiblen Arten 
mit hohen Fluchtdistanzen im Einwirkungsbereich zu vermuten; bei potenziellen Stö-
rungen während der Bauarbeiten bestehen in der direkten Umgebung genügend 
Ausweichmöglichkeiten zur Verfügung; keine Auslösung des Störungsverbotes zu ver-
muten

•	 weder Tötungs- oder Störungs-, noch Schädigungsverbot ausgelöst; dies schließt so-
wohl bau- als auch anlagen- und betriebsbedingte Wirkfaktoren mit ein

Fledermäuse: Geltungsbereich bietet kein Quartierpotenzial; keine potenziell essentiellen 
Leitstrukturen; maximal zur Nahrungssuche genutzt oder sporadisch überflogen (was 
auch nach Errichtung des Solarparks weiterhin möglich ist); Fledermäuse nicht störsensi-
bel gegenüber anthropogenen Aktivitäten

•	 weder Tötungs- noch Schädigungs- oder Störungsverbot ausgelöst

Wildkatze: als Offenlandstandort spielt das Plan-gebiet eine maximal untergeordnete 
Rolle als Lebensraum; insbesondere eine Nutzung zur Fortpflanzung kann ausgeschlos-
sen werden; bei entsprechender Gestaltung des zukünftigen Zauns (ausreichend hohe 
Bodenfreiheit) ist das Gebiet auch nach Realisierung des Planvorhabens für die Wildkatze 
nutzbar  

•	 weder Tötungs- noch Schädigungs- oder Störungsverbot ausgelöst  

Übrige prüfrelevante Arten/Tiergruppen (Pflanzen, übrige Säugetiere, Reptilien, Amphi-
bien, Insekten, Fische, Weichtiere): aufgrund der ungeeigneten Habitatausstattung kann 
ein Vorkommen von artenschutzrechtlich relevanten Arten ausgeschlossen werden

•	 weder Tötungs- noch Schädigungs- oder Störungsverbot ausgelöst 

artenschutzrechtliche Beurteilung:

•	 Keine Hinweise darauf, dass dem Plangebiet aktuell eine besondere Bedeutung im 
Artenschutzrecht zukommen könnte und Anhang-Arten oder streng geschützte Ar-
ten im Gebiet vorkommen und erheblich beeinträchtigt werden könnten. Aufgrund 
der Habitatausstattung sowie der Nutzung als Maisacker ist weder im direkten Ein-
griffsbereich noch in der näheren Umgebung von Vorkommen artenschutzrechtlich 
relevanter Arten auszugehen; maximal Fortpflanzungsnutzung durch einige wenige 
Feldlerchen (Legalausnahme nach § 44 Abs. 5 BNatSchG

•	 Nach derzeitigem Kenntnisstand können artenschutzrechtlich relevante Beeinträch-
tigungen aus-geschlossen werden. Mit dem Eintritt eines Verbotstatbestandes im 
Sinne des § 44 BNatSchG ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu rechnen

Auswirkungen im Sinne des Umweltschadensgesetzes: 

•	 Keine Hinweise darauf, dass es zu erheblichen Schäden an bestimmten Arten und 
natürlichen Lebensräumen nach § 19 des Bundesnaturschutzgesetzes kommen 
könnte, die einer Haftungsfreistellung entgegenstehen.
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Zwischenfazit •	 Im Zusammenhang mit der geplanten Errichtung des Solarparks wird es nach der-
zeitigem Kenntnisstand zu keinen nicht kompensierbaren Eingriffen kommen 

•	 Nach derzeitigem Kenntnisstand wird weder ein Verbotstatbestand im Sinne des § 
44 BNatSchG noch ein nach § 19 BNatSchG verbotener Umweltschaden im Sinnen 
des USchadG ausgelöst

•	 Eine Freistellung von der Umwelthaftung nach § 19 BNatSchG im Zuge des Bauleit-
planverfahrens ist nach derzeitigem Kenntnisstand möglich 

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Darstellung: Fläche für die Landwirtschaft (Quelle Flächennutzungsplan Gemeinde 
Nohfelden)

Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB nicht erfüllt; parallele Teiländerung des Flä-
chennutzungsplanes im Bereich des Geltungsbereiches (Schwarze Balkenlinie);

Bestand

Teiländerung
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte

Art der baulichen Nutzung 
- Sonstiges Sondergebiet 
„Photovoltaik“

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 
Abs. 2 BauNVO

Gemäß § 11 Abs. 1 BauNVO ist ein solches 
Gebiet als Sonstiges Sondergebiete festzu-
setzen, das sich von den Baugebieten nach 
den §§ 2 bis 10 BauNVO wesentlich unter-
scheidet. Analog Abs.  2 ist deren Zweck
bestimmung und die Art der Nutzung fest-
zusetzen.

Ziel der vorliegenden Planung ist, die 
Nutzung des Gebietes mit einer Freiflä-

chen-Photovoltaik-Anlage planungsrecht- 
lich vorzubereiten.

Deshalb sind innerhalb des Baufensters An-
lagen zur Erzeugung von Strom aus solarer 
Strahlungsenergie zulässig.

Weiterhin wurde die Zulässigkeit von An-
lagen festgesetzt, die erforderlich sind, um 
die angestrebte Hauptnutzung zu realisie-
ren.

Zur internen Erschließung des Sonsti-
gen Sondergebietes „Photovoltaik“ sind 
Zuwegungen zulässig. Ein wichtiges Ele-
ment jeglicher Nutzung ist die Entwäs-
serung. Vorrichtungen zur Entwässerung 
müssen zwingend zulässig sein, um einen 

schadlosen Abfluss bzw. die Versickerung 
von Wasser zu ermöglichen.

Die Errichtung von Zäunen und Über
wachungskameras dient dem Schutz der 
Anlage vor Vandalismus und Diebstahl.

Maß der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 
21a BauNVO

Höhe baulicher Anlagen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr.  1 BauGB i.V.m. § 18 
BauNVO

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplanes; ohne Maßstab; Quelle: Kernplan

TEIL A: PLANZEICHNUNG

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

SONSTIGES SONDERGEBIET „PHOTOVOLTAIK“ (SOPV)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 11 BAUNVO)

Anlagenhöhe 4 m HÖHE BAULICHER ANLAGEN, HIER: MAXIMALE HÖHE DER PHOTOVOLTAIK-ANLAGE ÜBER ANSTEHENDEM GELÄNDE
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 18 BAUNVO)

GRZ
max. 0,6

GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

GR
max. 3.000 qm

MAXIMAL VERSIEGELBARE GRUNDFLÄCHE IM GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB U. § 23 ABS. 3 BAUNVO)

FLÄCHEN, DIE VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTEN UND NUR EINGESCHRÄNKT NUTZBAR SIND; 
HIER: 10 M SCHUTZSTREIFEN MOOSBACH / SCHUTZSTREIFEN 110-KV-FREILEITUNG VSE
(§ 9 ABS. 1 NR. 10 BAUGB)

F VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG; HIER: FELDWIRTSCHAFTSWEG
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

OBERIRDISCHE VERSORGUNGSLEITUNG; HIER: 110-KV-FREILEITUNG VSE 
(§ 9 ABS. 1 NR. 13 BAUGB)

p PRIVATE GRÜNFLÄCHEN
(§ 9 ABS.1 NR. 15 BAUGB)

FLÄCHE FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT
(§ 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB)

Baugebiet Anlagenhöhe

Grundfl ächenzahl Grundfl äche
ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB

 SONSTIGES SONDERGEBIET „PHOTOVOLTAIK“ 
(SOPV)
GEM. § 11 BAUNVO

zulässig sind:

Gebiet für die Errichtung einer Freifl ächen-
Photovoltaik-Anlage, siehe Plan.

1. Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer 
Strahlungsenergie (Photovoltaik-Anlage).

2. Alle zum Betrieb der Photovoltaik-Anlage er-
forderlichen Anlagen, Funktionen, Bau-
teile, Zufahrten, Zuleitungen, Zuwegungen, 
Zäune, Wechselrichter, Transformatoren und 
Überwachungskameras.

3. Alle zur Entwässerung des Plangebietes notwen-
digen Infrastrukturen (z.B. Entwässerungsrinnen, 
-becken und -mulden) samt Zubehör.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. §§ 16 - 21 
A BAUNVO

2.1 HÖHE BAULICHER ANLAGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 I.V.M. § 18 BAUNVO

Siehe Plan.
Die Photovoltaikmodule dürfen maximal 4 m über das 
heutige Gelände hinausragen. Zäune sind bis zu einer 
Höhe von 3 m zulässig. Alle sonstigen Anlagen und 
Nebenanlagen (z.B. Trafogebäude) dürfen eine Höhe 
von 3,5 m nicht überschreiten.

2.2 GRUNDFLÄCHENZAHL UND MAXIMAL 
VERSIEGELBARE GRUNDFLÄCHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 I.V.M. § 19 BAUNVO

Siehe Plan.
Die Grundfl ächenzahl (GRZ) wird für die Modulfl äche 
als projizierte überbaubare Fläche auf 0,6 festgesetzt. 
Die GRZ bezieht sich auf das gesamte Sonstige Son-
dergebiet. Bei der Ermittlung der Grundfl ächenzahl 
sind die privaten Grünfl ächen als Anteil des Bau-
grundstückes / Grundstücksfl äche zu berücksichtigen. 

Die maximal versiegelbare Grundfl äche (tatsächliche 
Bodenversiegelung durch Fundamente / Rammpfosten 
der Untergestelle, Transformatoren, Übergabestation, 
Zaunpfosten, Zuwegungen u.ä.) darf insgesamt maxi-
mal 3.000 qm betragen.

3. ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB I.V.M. § 23 
BAUNVO

Siehe Plan.
Die überbaubare Grundstücksfl äche wird im Plan mit-
tels Baugrenze festgesetzt. Die PV-Modultische sind 
innerhalb der im Plan defi nierten Baugrenze zu errich-
ten.

Innerhalb der überbaubaren Grundstücksfl äche dür-
fen außerdem alle zum Betrieb der Photovoltaik-An-
lage erforderlichen Anlagen, Funktionen, Bauteile, 
Zuwegungen und Einfriedungen errichtet werden.

Des Weiteren dürfen innerhalb und außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfl äche alle zur Entwässe-
rung des Plan gebietes notwendigen Entwässerungs-
becken, -gräben und -mulden samt Zubehör ausge-
baut werden.

Zäune, Zuwegungen, Zuleitungen, Einfriedungen 
und Wechselrichter dürfen auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfl äche errichtet werden. 

4. FLÄCHEN, DIE VON DER BEBAUUNG 
FREIZUHALTEN IST; HIER: 10 M 
SCHUTZSTREIFEN MOOSBACH / 
SCHUTZSTREIFEN 110-KV-FREILEITUNG VSE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 10 BAUGB

Siehe Plan.
Die deckungsgleich mit dem Schutzstreifen, beidseits, 
entlang der 110-kV-Freileitung liegende Flächen sind 
mit Leitungsrechten zugunsten der VSE Verteilnetz 
GmbH zu belasten.

5. VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER 
 ZWECKBESTIMMUNG, HIER: 

FELDWIRTSCHAFTSWEG
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan.

6.  OBERIRDISCHE VERSORGUNGSLEITUNG; 
HIER: 110-KV-FREILEITUNG VSE 

 GEM. § 9 ABS.1 NR. 13 BAUGB

Siehe Plan.
Der Verlauf der 110-kV-Freileitung der VSE Verteilnetz 
GmbH wird gem. ihrer Lage als oberirdische Versor-
gungsleitung in den Bebauungsplan aufgenommen 
und festgesetzt.

7.  PRIVATE GRÜNFLÄCHEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB

Siehe Plan.
Innerhalb der privaten Grünflächen sind 
Versickerungsmulden, Entwässerungsgräben und 
Sickerleitungen zulässig. Innerhalb der privaten 
Grünfl ächen sind wasserdurchlässige Zufahrten / 
Zuwegungen zulässig.

8. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, 
NATUR UND LANDSCHAFT
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB

Die entsprechend gekennzeichnete Fläche innerhalb 
des 10 m Schutzstreifens des Mossbaches ist naturnah 
zu bewirtschaften.

9. RÜCKBAUVERPFLICHTUNG UND 
FOLGENUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 2 BAUGB

Die festgesetzten Nutzungen sind nur so lange zuläs-
sig, wie die Photovoltaik-Anlage betrieben wird. Nach 
Betriebsende ist diese innerhalb von zwei Jahren ein-
schließlich aller Nebeneinrichtungen und Fundamente 
zurückzubauen. Als Folgenutzung wird eine Fläche für 
die Landwirtschaft festgesetzt.

10. GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB

Siehe Plan.

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (GEM. § 9 BAUGB + BAUNVO)

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes gelten u.a. folgende Ge-
setze und Verordnungen:
• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728).

• Baunutzungsverordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. 
I S. 3786).

• Verordnung über die Ausarbeitung der 
Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung - PlanzV) vom 18. De-
zember 1990 (BGBI. I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 
(BGBl. I S. 1057).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspfle-
ge (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 
29. Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert 
durch Artikel 290 der Verordnung vom 19. Juni 
2020 (BGBl. I S. 1328).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 3 
Absatz 3 des Gesetzes vom 27. September 2017 
(BGBl. I S. 3465).

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Was-
serhaushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1408). 

• § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes 
(KSVG) des Saarlandes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 
682), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 12. Februar 2020 (Amtsbl. I S. 208).

• Saarländische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 
des Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 04. De-
zember 2019 (Amtsbl. I 2020 S. 211).

• Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im 
Saarland - Saarländisches Naturschutzgesetz 
- (SNG) - vom 05. April 2006 (Amtsbl. 2006 S. 
726), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. 
Februar 2019 (Amtsbl. I S. 324).

• Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDschG) 
(Art. 3 des Gesetzes Nr. 1946 zur Neuordnung 
des saarländischen Denkmalschutzes und der 
saarländischen Denkmalpflege) vom 13. Juni 
2018 (Amtsbl. 2018, S. 358).

• Saarländisches Wassergesetz (SWG) vom 28. Juni 
1960 in der Fassung der Bekanntmachung vom 
30. Juli 2004 (Amtsbl. S. 1994), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 13. Februar 2019 (Amtsbl. 
I S. 324).

• Waldgesetz für das Saarland (Landeswaldgesetz 
- LWaldG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 26. Oktober 1977 (Amtsbl. 1977 S. 1009), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Feb-
ruar 2019 (Amtsbl. I S. 324).

• Saarländisches Gesetz zur Ausführung des Bun-
des-Bodenschutzgesetzes (Saarländisches Bo-
denschutzgesetz - SBodSchG) vom 20. März 
2002 (Amtsbl. 2002 S. 990), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 21. November 2007 
(Amtsbl. S. 2393).

• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
im Saarland (SaarlUVPG) vom 30. Oktober 2002 
(Amtsbl. 2002 S. 2494), zuletzt geändert durch 
das Gesetz vom 13. Oktober 2015 (Amtsbl. I S. 
790).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

Artenschutz

• Nach § 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes und von Kurzum-
triebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundfl ächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und 
andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den 
Stock zu setzen. 

Denkmalschutz

• Baudenkmäler und Bodendenkmäler sind nach heutigem Kenntnisstand von der Planung nicht betroffen. 
Auf die Anzeigepflicht von Bodenfunden und das Veränderungsverbot (§ 16 Abs. 1 und 2 SDschG) wird hin-
gewiesen. Auf § 28 SDschG (Ordnungswidrigkeiten) wird hingewiesen.

Starkregen / Hochwasserschutz

• Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflächenabflüsse aufgrund 
von Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern darf 
kein zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überflutungen entstehen.

Abstandsregelung Wald (Schreiben der Forstbehörde vom Juni 2020)

• Zwischen den Waldeigentümem und dem PV-Anlagenbetreiber ist eine Vereinbarung über die durch die Er-
richtung der Photovoltaikanlagen erhöhten Kosten und Verpflichtungen für den Bereich der Wald-Verkehrs-
sicherungspflicht zu tref fen. In diesem Fall muss der Mindestabstand zwischen dem Schutzzaun und der 
Waldparzelle nur 10m betragen.

• In der Vereinbarung stellt der PV-Anlagerbetreiber die angrenzenden Waldeigen tümer von einer Haftung 
für Schäden frei, die an der geplanten PV-Anlage durch Astbruch, Baumwurf und sonstige forstbetriebliche 
Maßnahmen entstehen kön nen. Die Freistellung erfolgt für den Bereich zwischen der Linie „Geltungsbe-
reich des BBP“ bzw. Schutzzaun und dem Waldinnenbestand auf einer Gesamftiefe von 30m. Damit wird 
einem jederzeit möglichen Astwurf Rechnung getragen und das Schadensvolumen reduziert.

• Der Forstbehörde sind vor Baubeginn alle privatrechtlichen Haftungsfreistellun gen vorzulegen. Hierin sind 
auch die notwendigen Verkehrssicherungs-Intervalle sowie die Kostenregelungen, etc. festzulegen. Die kon-
krete Ausgestaltung der Haftungsfreistellung obliegt den Vertragsparteien im Sinne der Schutzvorgaben des 
Landeswaldgesetzes des Saarlandes.

• Vor Baubeginn hat mindestens eine Verkehrssicherungsmaßnahme „Wald“ statt zufinden.

110-kV-Freileitung VSE

• Zur Durchführung von Wartungs- und Betriebsarbeiten an den Leiterseilen unserer Freileitung und als 
Zuwegung sind zu den Standorten der Stahlgittermaste-Nr. 3 und 4 ist ein Streifen von mindestens 5 m 
(jeweils 2,5 m beiderseits der Leitungsachse) von einer Bebauung frei zu halten. Weiterhin ist ein Kreis mit 
einem Radius von 15 m, gemessen um den Mittelpunkt der Stahlgittermastes-Nr. 3 und 4, von jeglicher Be-
bauung freizuhalten.

• Eine bauliche Nutzung der übrigen Flächen innerhalb des Leitungsschutzstreifens ist grundsätzlich möglich, 
sofern nachfolgende Restriktionen beachtet werden.

• Unter Beachtung des nach DIN VDE 0210 vorgeschriebene Sicherheitsabstands zwischen dem nächstgele-
genen Bauwerksteil und den spannungsführenden Teilen einer Hoch spannungs freileitung ist eine vollstän-
dige Bebauung der Fläche möglich, sofern die geplanten PV-Module eine maximale Bauhöhe von 4,5 m 
über dem bestehenden Geländeniveau nicht überschreiten.

• Veränderungen des Geländeniveaus, d.h. Aufschüttungen und Abgrabungen, im Bereich des Leitungs-
schutzstreifens sind uns ausnahmslos im Vorfeld zu einer Stellungnahme vorzulegen.

• Um elektrische Aufl adungen zu vermeiden, sind alle an der Photovoltaikanlage befi ndlichen metallenen 
Objekte in einen umfassenden Potentialausgleich entsprechend DIN VDE 0100 Teil 410/540 und DIN VDE 
0185 (vgl. auch ENV 61024-1) einzubeziehen. Wir gehen davon aus, dass die komplette Trägerkonstruktion 
einschl. Rahmen etc. in einen umfassenden Potentialausgleich - wie oben erläutert - einbezogen und aus-
reichend geerdet wird. Anfallende Kosten für notwendig werdende Schutzmaßnahmen gehen zu Lasten des 
Grundstückseigentümers/des Bauherrn.

• Sofern der geplante Solarpark durch eine Zaunanlage eingefriedet werden soll, ist die Zugänglichkeit der v. 
g. Maststandorte durch ein befahrbares Tor, ggf. mit einer Doppelschließung, sicherzustellen.

• Im Rahmen der Errichtung der geplanten PV-Anlagen ist sicherzustellen, dass die eingesetzten Baumaschi-
nen, wie z. B. Betonpumpen, Mobilkräne o. ä., aufgrund der Bauart und des gewählten Standortes den 
Sicherheitsbereich von 3,0 m um die aktiven Teile der Freileitung zu keinem Zeitpunkt - auch nicht unbe-
absichtigt - unterschreiten können.

• Eventuelle Mindererträge bei der Menge des erzeugten Stromes, die auf eine Beschattung der PV-Anlage 
durch die vorhandene Freileitung und/oder auf den Kot der auf den Leiterseilen sitzenden Vögel zurück-
zuführen wäre, sind ausdrücklich nicht durch den Leitungsbetreiber zu vertreten. Im Zweifelsfall empfeh-
len wir deshalb, keine PV-Module unmittelbar unterhalb der Leiterseile zu planen und eine Fläche in einer 
Breite von 15 m (jeweils 7,5 m beiderseits der Leitungsachse) von einer Bebauung freizuhalten.

HINWEISE

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 85 Abs. 4 LBO)
Die Photovoltaik-Anlage ist einzuzäunen. Zäune sind bis zu einer Höhe von 3 m zulässig. Die Zaunanlage um die 
Photovoltaik-Anlage ist so zu gestalten, dass sie für Klein- und Mittelsäuger durchlässig ist. Auf Sockelmauern 
sollte aus Gründen der Durchlässigkeit grundsätzlich verzichtet werden. Die Zaununterkante sollte etwa 20 cm 
über der Geländeoberfl äche liegen. 
Um die negativen Auswirkungen der Zaunanlage auf das Landschaftsbild möglichst zu minimieren, sollte die 
Zaunanlage in gedeckten grünen, grauen oder silbernen Farbtönen gehalten werden. 

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(§ 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LBO)

VERFAHRENSVERMERKE
• Der Gemeinderat der Gemeinde Nohfelden hat am 

__.__.____ die Einleitung des Verfahrens zur Auf-
stellung des Bebauungsplanes „Solarpark Mos-
berg-Richweiler” beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss, diesen Be bau ungs plan aufzustellen, 
wurde am __.__.____ ortsüblich bekanntgemacht 
(§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel-
tungsbereich des Bebau ungs planes gelegenen 
Flurstücke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeich-
nungen mit dem Liegen schaftskataster überein-
stimmen.

• Die Öffentlichkeit wurde im Rahmen einer Unter-
richtung in der Zeit vom __.__.____ bis einschließ-
lich __.__.____ frühzeitig beteiligt (§ 3 Abs. 1 
BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden, deren Aufga-
benbereich von der Planung berührt werden kann, 
wurden mit Schreiben vom __.__.____ frühzeitig 
beteiligt und von der Planung unterrichtet und um 
Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB (Scoping) aufgefordert 
(§ 4 Abs. 1 BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum 
__.__.____ zur Stellung nahme eingeräumt.

• Der Gemeinderat der Gemeinde Nohfelden hat in 
seiner Sitzung am __.__.____ den Entwurf gebil-
ligt und die  öffentliche Auslegung des Bebauungs-
planes „Solarpark Mosberg-Richweiler” beschlos-
sen (§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) 
sowie der Begründung, hat in der Zeit vom 
__.__.____ bis ein schließlich __.__.____ öffent-
lich ausgelegen (§ 3 Abs. 2 BauGB). 

• Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem Hin-
weis, dass Stellungnahmen während der Ausle-
gungsfrist von jedermann schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch per Mail abgegeben wer-
den können, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, 
am __.__.____ ortsüblich bekannt gemacht (§ 3 
Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden wurden mit 
Schreiben vom __.__.____ von der Auslegung be-
nachrichtigt (§ 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 
BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine 
Frist bis zum __.__.____ zur Stellung nahme ein-
geräumt. 

• Während der öffentlichen Auslegung gingen sei-
tens der Behörden und der sonstigen Träger öffent-
licher Belange sowie der Bürger Anregungen und 
Stellungnahmen ein. Die Abwägung der vorge-
brachten Bedenken und Anregungen erfolgte durch 
den Gemeinderat am __.__.____. Das Ergebnis 
wurde denjenigen, die Anregungen und Stellung-
nahmen vorgebracht haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 
Satz 4 BauGB).

• Der Gemeinderat hat am __.__.____ den Bebau-
ungsplan „Solarpark Mosberg-Richweiler” als Sat-
zung beschlossen (§ 10 Abs. 1 BauGB). Der Bebau-
ungsplan besteht aus der Planzeichnung (Teil A) 
und dem Textteil (Teil B) sowie der Begründung.

• Der Bebauungsplan „Solarpark Mosberg-Richwei-
ler” wird hiermit als Satzung ausgefertigt.

 Nohfelden, den __.__.____   

 ________________
 Der Bürgermeister

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 
sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 BauGB, 
ferner auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädi-
gungsansprüche gem. § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB und § 44 Abs. 5 BauGB und 
auf die Rechtsfolgen des § 12 Abs. 6 KSVG hinge-
wiesen worden.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan „Solarpark Mosberg-Richweiler“, bestehend 
aus der Plan zeich nung (Teil A) und dem Textteil (Teil 
B) sowie der Begründung, in Kraft (§ 10 Abs. 3 
BauGB).

 Nohfelden, den __.__.____   

 ________________
 Der Bürgermeister

Bearbeitet im Auftrag der
Gemeinde Nohfelden
An der Burg
66625 Nohfelden

Stand der Planung: 18.11.2020
ENTWURF 
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DIE KATASTERGRUNDLAGE IST IM ORIGINAL BESTÄTIGT. 
Stand Katastergrundlage: 05.11.2020

Nutzungsart
SOPV

Anlagenhöhe 
4 m

GRZ
max. 0,6

GR
max. 3.000 qm 

(gesamt)

Die digitale Liegenschaftskarte entstand durch manuelles Digitalisieren der analogen Liegenschaftskarte. Durch Transformationsberechnungen wurde eine blattschnittfreie und homogene Liegenschaftskarte erzeugt. Demzufolge kann 
die Genauigkeit der digitalen Liegenschaftskarte auch nur der Genauigkeit der zugrunde gelegenen, analogen Liegenschaftskarte entsprechen. Werden aus der digitalen Liegenschaftskarte Koordinaten entnommen, muss für jede 
weitere Verwendung beachtet werden, dass die Genauigkeit im besten Falle die der grafischen Koordinaten (Präsentationskoordinaten) entspricht. Auch sonstige Maße (Spannmaße), die aus der digitalen Liegenschaftskarte abgeleitet 
werden, sind unter diesem Gesichtspunkt zu beurteilen.

Naturpark

• Das Plangebiet liegt im gemäß § 27 BNatSchG mit Verordnung vom 01.03.2007 festgesetzten „Naturpark 
Saar-Hunsrück“. 

Schutzabstand Wald

• Für bauliche Nebenanlagen (Gebäude) gilt § 14 Abs. 3 LWaldG.

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN (§ 9 ABS. 6 BAUGB)
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Die Festsetzung der maximalen Höhe bau-
licher Anlagen dient der Verhinderung 
einer Höhenentwicklung über das unbe-
dingt nötige Maß hinaus und sorgt somit 
für ein möglichst harmonisches Einfügen 
in das Landschaftsbild. Innerhalb der zuläs-
sigen Höhe können alle technischen Mög-
lichkeiten für eine möglichst optimierte 
Photovoltaiknutzung ergriffen werden.

Grundflächenzahl und maximal 
versiegelbare Grundfläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 
BauNVO

Die Grundflächenzahl nach §  19 Abs.  1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter überbaute Grundflä-
che je Quadratmeter Grundstücksfläche zu-
lässig ist.

Die Bemessungsobergrenze für die bauliche 
Nutzung liegt in sonstigen Sondergebieten 
bei einer Grundflächenzahl von 0,8.

Im Sonstigen Sondergebiet „Photovoltaik“ 
ist jedoch eine Grundflächenzahl von 
0,6 für die projizierte überbaubare Flä-
che ausreichend, um die Belegungsdich-
te der Modultische zu regeln. Im Unter-
schied zu sonstigen baulichen Anlagen 
bringen Photovoltaikanlagen in aufge-
ständerter Bauweise einen sehr geringen 
Versiegelungsgrad mit sich. Der tatsächli-
che Versiegelungsgrad wird durch die Ver-
ankerung der Unterkonstruktion für die 
Photovoltaikmodultische im Boden sowie 
durch die Flächen von Trafogebäuden her-
vorgerufen. Daher wird zusätzlich festge-
setzt, dass die Bodenversiegelung (Fun-
damente / Rammpfosten der Untergestel-
le, Transformatoren, Übergabestation und 
Zaunpfosten) maximal 3.000  qm errei-
chen darf. Diese Flächenangabe wird auch 
Grundlage der Eingriffs-/ Ausgleichsbilanz
ierung.

Überbaubare und nicht über- 
baubare Grundstücksflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 
BauNVO

Die Festsetzung der Baugrenzen erlaubt 
die Errichtung der Freiflächen-Photovoltaik
Anlage an den vorgesehenen Stelle. Das 
Baufenster ist ausreichend groß dimensio-
niert, um alle zur Errichtung und zum Be-
trieb der Freiflächen-Photovoltaik-Anla-
ge notwendigen Nebenanlagen und Funk-
tionen anzulegen. Somit ist eine maximale 

Ausnutzung der Fläche im Plangebiet mög-
lich.

Aus Erschließungsgründen, einerseits wäh-
rend der Bauzeit aber auch während des 
Betriebes der Anlage, können Zuwegungen 
innerhalb der überbaubaren Grundstücks
fläche angelegt werden, um einen geregel-
ten Betriebsablauf inklusive Wartung und 
Pflege der Photovoltaik-Anlage zu gewähr-
leisten.

Zur Ableitung von nicht versickertem Nie-
derschlagswasser können entsprechende 
Einrichtungen zur Entwässerung samt er-
forderlichem Zubehör gebaut werden.

Flächen, die von der Bebauung 
freizuhalten bzw. nur einge-
schränkt bebaubar sind; hier: 
10 m Schutzstreifen Moosbach 
/ Schutzstreifen 110-kV-Freilei-
tung VSE

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 6 BauGB

Zum Schutz des Moosbaches und des daran 
anschließenden Ufersaums wird ein Schutz-
streifen mit einer Breite von 10 m ab Ufer-
rand festgesetzt, der von Bebauung freizu-
halten und naturnah zu bewirtschaften ist.

Analog mit den Schutzstreifen entlang der 
Versorgungsleitung wird ein Bereich defi-
niert, der mit Leitungsrechten zugunsten 
des Versorgungsträges zu belasten ist. 

Die Belastung von Teilen des Plangebietes 
mit Leitungsrechten dient zum einen dazu, 
dem Versorgungsträger die Zugänglichkeit 
der Grundstücke zu Wartungs-/Instandhal-
tungszwecken zu gewährleisten und zum 
anderen zum Schutz der Versorgungslei-
tung. Vor der Bebauung dieser Fläche müs-
sen die erforderlichen Einweisungen und 
Bauanträge rechtzeitig mit dem Versor-
gungsträger abgestimmt werden. 

Verkehrsfläche besonderer 	
Zweckbestimmung; hier: 
Feldwirtschaftsweg

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Der Verlauf des bestehenden Feldwirt-
schaftsweges wird nachrichtlich in den Be-
bauungsplan aufgenommen. Durch die 
Festsetzung der Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung; hier: Feldwirtschaftsweg 
wird die Erschließung des Plangebietes si-
chergestellt. 

Die Festsetzung dient zudem der Sicherstel-
lung der öffentlichen Zugänglichkeit der an-
grenzenden land- und forstwirtschaftlichen 
Flächen.

Oberirdische Versorgungslei-
tung; hier: 110-kV-Freileitung 
VSE 

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB

Angrenzend zum Plangebiet verläuft eine 
110-kV-Freileitung der VSE Verteilnetz 
GmbH. Da durch den zugehörigen Schutz-
streifen Flächen des Sondergebietes in An-
spruch genommen werden, wird der Verlauf 
der Leitung im Bereich dieser Nutzung in 
den Bebauungsplan übernommen. Vor der 
Bebauung dieser Fläche müssen die erfor-
derlichen Einweisungen rechtzeitig mit dem 
Versorgungsträger abgestimmt werden.

Private Grünflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Die Bereiche innerhalb des Geltungsberei-
ches, die nicht die Errichtung des Solarparks 
benötigt werden bzw. nicht dafür eignen, 
werden als private Grünflächen festgesetzt. 

Die Festsetzung dient der Reduzierung des 
externen Ausgleichsbedarfs und der Vorhal-
tung von Flächen für die Anlage von Ent-
wässerungsgräben und -mulden.

wird nach Vorlage des Umweltberichtes er-
gänzt

Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von 
Natur, Boden und Landschaft

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Die Festsetzung gewährleistet den Erhalt 
des schützenswerten Auenbereiches des 
Moosbaches. Damit wird der Erhalt des na-
türlichen Zustandes des Gewässers mit sei-
nem Ufer entlang des Plangebietes lang-
fristig gewährleistet. Gleichzeitig dient der 
Schutzstreifen der Garantie einer naturna-
hen Bewirtschaftung (vgl. auch § 56 SWG).

wird nach Vorlage des Umweltberichtes er-
gänzt
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Rückbauverpflichtung und 
Folgenutzung

Gem. § 9 Abs. 2 BauGB

Die innerhalb des Sonstigen Sondergebietes 
festgesetzten Nutzungen sind nur so lan-
ge zulässig, wie die Freiflächen-Photo-
voltaik-Anlage betrieben wird. Nach 
Betriebsende sind diese einschließlich aller 
Nebeneinrichtungen und Fundamente in-
nerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren 
zurückzubauen. Als Folgenutzung wird eine 
Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt.

Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vorschriften 
(gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
LBO)

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 
4 BauGB i.V. mit § 85 Abs. 4 LBO)

Für Bebauungspläne können analog § 9 
Abs. 4 BauGB i.V.m. § 85 Abs. 4 der Saar-
ländischen Landesbauordnung (LBO) ge-
stalterische Festsetzungen getroffen wer-
den.

Die Einzäunung der Photovoltaik-Anla-
ge dient dem Schutz vor Sachbeschädi-
gung und Diebstahl. Die Bauvorschrift ist 
so ausgestaltet, dass die Einzäunung nach 
Möglichkeit keine Barriere für Klein- und 
Mittelsäuger darstellt.
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das 
Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
von besonderer Bedeutung. Danach muss 
die Kommune als Planungsträgerin bei der 
Aufstellung eines Bebauungsplanes die öf-
fentlichen und privaten Belange gegen-
einander und untereinander gerecht ab-
wägen. Die Abwägung ist die eigentliche 
Planungsentscheidung. Hier setzt die Kom-
mune ihr städtebauliches Konzept um und 
entscheidet sich für die Berücksichtigung 
bestimmter Interessen und die Zurückstel-
lung der dieser Lösung entgegenstehenden 
Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

•	 Sammlung des Abwägungsmaterials

•	 Gewichtung der Belange

•	 Ausgleich der betroffenen Belange

•	 Abwägungsergebnis

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen 
Lebensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in den Be-
bauungsplan eingestellt:

Auswirkungen auf die allgemei-
nen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
und die Sicherheit der Wohn- und 
Arbeitsbevölkerung

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen Da-
seins. Er enthält die aus den allgemeinen 
Planungsgrundsätzen entwickelte Forde-
rung für Bauleitpläne, dass die Bevölkerung 
bei der Wahrung der Grundbedürfnisse ge-
sunde und sichere Wohn- und Arbeitsbedin-
gungen vorfindet.

Das bedeutet, dass das Wohn- und Arbeits-
feld so entwickelt werden soll, dass Beein-
trächtigungen vom Planungsgebiet auf die 
Umgebung und von der Umgebung auf das 
Planungsgebiet vermieden werden. Dies 
kann erreicht werden, indem unvereinbare 
Nutzungen voneinander getrennt werden.

Eine kritische Immissionssituation gem. 
den „Hinweisen zur Messung, Beurteilung 
und Minderung von Lichtimmissionen“ 
der Bund/Länderarbeitsgemeinschaft 
für Immissionsschutz besteht, wenn der 
Immissionsort weniger als 100 m in westli-
cher oder östlicher Lage entfernt ist. 

Aufgrund der zwischen der Ortslage von 
Mosberg-Richweiler und der Freiflächen-
Photovoltaik-Anlage liegenden Entfernung 
und bestehenden Gehölzstrukturen ist die 
PV-Anlage aus der v.g. Ortslage nicht ein-
sehbar. Nachteilige Beeinträchtigungen 
durch Blendwirkungen sind somit nicht zu 
erwarten.

Der Bebauungsplan kommt somit der For-
derung, dass die Bevölkerung bei der Wah-
rung der Grundbedürfnisse gesunde und si-
chere Wohn- und Arbeitsbedingungen vor-
findet, im vollem Umfang nach.

Die vorgesehene Nutzung des Plangebietes 
durch die Errichtung einer Photovoltaik-
-Anlage wird darüber hinaus keinen Publi-
kumsverkehr hervorrufen, sodass hierdurch 
potenziell hervorgerufene nachteilige Aus-
wirkungen ausbleiben.

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbildes

Aufgrund des eingeschränkten Sichtraums, 
von dem aus das Plangebiet einsehbar ist,  
der geringen Bedeutung des betroffenen 
Landschaftsraumes für das Landschaftsbild 
und die landschaftsbezogene Erholung so-
wie der ausreichend großen Entfernung zu 
sensiblen Nutzungen wird die Beeinträch-
tigungsintensität der Auswirkungen stark 
vermindert. Es besteht am geplanten Anla-
gen-Standort insgesamt ein geringes Kon-
fliktpotenzial gegenüber Landschaftsbild-
beeinträchtigungen.

Nach Aufgabe der Nutzung der PV-Anlage 
wird diese zudem vollständig zurückgebaut.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

wird nach Vorlage des Umweltberichtes er-
gänzt

Auswirkungen auf die Belange der 
Land- und Forstwirtschaft

Bei den Flächen, die für die Errichtung des 
Solarparks vorgesehen ist, handelt es sich 
ausschließlich um landwirtschaftliche Nutz-
flächen. Bei Realisierung des Vorhabens ge-
hen daher für die Dauer der Nutzung der 
Flächen als Photovoltaik-Anlage landwirt-
schaftliche Nutzflächen verloren.

Gemäß der Verordnung zur Errichtung von 
Photovoltaik (PV) auf Agrarflächen - VOEPV, 
vom 27. November 2018, die der Landtag 
des Saarlandes verabschiedet hat, soll im 
Rahmen der Energiewende der Anteil der 
Photovoltaik an der Bruttostromerzeugung 
im Saarland erhöht werden, um die Umstel-
lung der Energieversorgung auf erneuerba-
re Energien weiter voranzubringen. Dies ist 
nur unter der Zuhilfenahme landwirtschaft-
licher Flächen möglich. 

Der als Sondergebiet festzusetzende Teilbe-
reich des geplanten Solarparks besteht aus 
Flächen, die gem. der v.g. Verordnung als 
benachteiligte Agrarflächen festgelegt wur-
den. 

Die von der Planung betroffenen Eigen-
tümer stellen ihre Flächen einvernehm-
lich und im eigenen Interesse für die Er-
richtung eines Solarparks zur Verfügung. 
Der Solarpark leistet einen Beitrag zur Er-
reichung der Energiewende im Sinne einer 
dezentralen Produktion erneuerbarer Ener-
gien und dient somit dem Allgemeinwohl. 
Die Landwirte sind durch den temporären 
Wegfall von Teilen ihrer Produktionsflächen 
nicht in ihrer Existenz gefährdet. Eine 
landwirtschaftliche Nutzung der Flächen 
(Beweidung) ist trotz der Umsetzung des 
Planvorhabens möglich. Auf den Flächen 
werden keine Pestizide oder sonstige für 
Flora und Fauna schädlichen Substanzen 
eingetragen. Darüber hinaus wurde eine 
Rückbauverpflichtung und Folgenutzung 
„Landwirtschaft“ per Festsetzung in den 
Bebauungsplan aufgenommen. Somit ist 
gewährleistet, dass die überplanten Flächen 
nach Beendigung der photovoltaischen 

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung
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Nutzung wieder für die Landwirtschaft zur 
Verfügung stehen können.

Aus den genannten Gründen und aufgrund 
der besonderen Bedeutung der Nutzung re-
generativer Energien ist die Inanspruchnah-
me dieser landwirtschaftlichen Nutzflächen 
vertretbar.

Die Belange der Forstwirtschaft sind durch 
die Planung nicht betroffen. 

Auswirkungen auf die Belange der 
Versorgung, insbesondere mit Ener-
gie

Es sind keine negativen Auswirkungen 
auf die Belange der Versorgung bekannt. 
Die in der Freiflächen-Photovoltaik-Anla-
ge gewonnene Energie wird in das örtliche 
Stromnetz eingespeist. Ein Wasseranschluss 
ist nicht erforderlich und entsprechend nicht 
vorhanden.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs

Die Erschließung des Plangebietes ist durch 
einen Feldwirtschaftsweg gewährleistet.

Ein erhöhtes Park- oder Verkehrsaufkom-
men kann ausgeschlossen werden, da 
durch die Art der Nutzung kein dauerhafter 
Kunden-, Liefer- oder Publikumsverkehr ent-
steht. Das kaum als solches zu bezeichnen-
de „Verkehrsaufkommen“ beschränkt sich 
größtenteils auf die Bauphase sowie auf 
einzelne wenige Fahrten pro Jahr zur Kon-
trolle bzw. Instandhaltung der Freiflächen-
Photovoltaik-Anlage.

Negative Auswirkungen auf die Verkehrssi-
cherheit durch die Freiflächen-Photovoltaik-
Anlage sind somit nicht zu erwarten. 

Durch den Betreiber der PV-Anlage wird si-
chergestellt, dass die vorhandenen verkehr-
lichen Anbindungen nach Bau der Anlage in 
einem ordnungsgemäßen Zustand sind.

Auswirkungen auf die Belange des 
Klimas

Im Zuge der Realisierung der geplan-
ten Freiflächen-Photovoltaik-Anlage kön-
nen durch die Überbauung mit PV-Modu-
len lokalklimatische Veränderungen auftre-
ten, da zum einen tagsüber unter den Mo-
dulreihen durch die Überdeckungs- und Be-
schattungseffekte niedrigere Temperaturen 
auftreten und zum anderen in den Nacht-
stunden infolge der Verhinderung der Ab-
strahlung durch die überdeckenden Modul-

tischen eine verminderte Kaltluftproduktion 
erfolgt.

Der Einwirkungsbereich ist auf den unmit-
telbaren Eingriffsbereich beschränkt. Die 
Wirkintensität ist aufgrund der betroffe-
nen Flächengröße als gering zu bezeichnen. 
Großräumige klimarelevante Auswirkungen 
sind nicht zu erwarten.

Beeinträchtigungen durch entstehende Be-
lastungen der Luft (Kfz-Verkehr zu Instand-
haltungszwecken) können aufgrund des 
sehr geringen Ausmaßes als vernachlässig-
bar eingestuft werden. Entsprechend kann 
eine erhebliche Verschlechterung der lufthy-
gienischen Situation ausgeschlossen wer-
den.

Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein 
Projekt zur regenerativen Energiegewin-
nung. Der Ausbau der Nutzung solarer 
Strahlungsenergie entspricht dem bundes-
politischen Ziel zur Gestaltung des Klima-
wandels durch Verringerung des CO2-Aus-
stoßes in Prozessen der Energieerzeugung. 

Auswirkungen auf private Belange

Durch die Errichtung der Photovoltaik-Anla-
ge gehen den privaten Flächeneigentümern 
temporär landwirtschaftliche Produktions
flächen verloren. Nach Beendigung der 
PV-Nutzung wird die Anlage jedoch voll-
ständig zurückgebaut, sodass die Flächen 
wieder der Landwirtschaft zur Verfügung 
stehen werden. Die Flächeneigentümer sind 
existenziell nicht von den betroffenen Flä-
chen abhängig. Durch anfallende Pachtein
nahmen erwirtschaften die Flächen weiter-
hin Erträge.

Somit sind keine negativen Auswirkungen 
der Planung auf private Belange bekannt.

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 

gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplanes

•	 Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen zur Gewinnung von rege-
nerativer Energie

•	 Keine erheblichen Auswirkungen auf 
die Belange des Orts- und Landschafts-
bildes

•	 Keine erheblichen negativen Auswir-
kungen auf die Belange der Landwirt-
schaft

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange der Forstwirtschaft

•	 Geringer Erschließungsaufwand: ledig-
lich interne Erschließung und Anschluss 
an Stromnetz erforderlich

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

•	 Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Verabschie-
dung des Bebauungsplanes

Zwar gehen durch die Errichtung der Freiflä-
chen-Photovoltaik-Anlage landwirtschaftli-
che Produktionsflächen temporär verloren; 
allerdings können die betroffenen Flächen 
nach erfolgtem Rückbau der Anlage wie-
der ihrer ursprünglichen Nutzung zugeführt 
werden.

Fazit

Aus Sicht der Kommune überwiegen der 
Klimaschutz und der Ausbau erneuerbarer 
Energien, welche dem Wohl der Allgemein-
heit dienen, als Belange des öffentlichen In-
teresses. Landwirtschaftliche Betriebe sind 
nicht existenziell betroffen.

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungs- 
planes wurden die zu beachtenden Belan-
ge in ihrer Gesamtheit untereinander und 
gegeneinander abgewogen. Aufgrund der 
genannten Argumente, die für die Planung 
sprechen, kommt die Gemeinde zu dem Er-
gebnis, dass der Umsetzung der Planung 
nichts entgegensteht.


